
1. Die einschränkenden Voraussetzungen für die Verlängerung der Überstellungsfrist nach EGV 343/2003 Art.  
20 Abs 2 Satz 2 berühren weder subjektive Rechte der zu überstellenden Asylbewerber noch vermögen sie  
solche zu begründen.

2.  Sie  bezwecken  nicht  den  Schutz  der  Betroffenen,  sondern  dienen  allein  objektiven  Zwecken,  einer 
(sach)gerechten Verteilung der mit der Durchführung der Asylverfahren verbundenen Lasten in Abstimmung 
mit dem um Wiederaufnahme ersuchten Mitgliedstaat.

(Amtliche Leitsätze)

17 AE 1762/14

Verwaltungsgericht Hamburg

Beschluss vom 08.04.2014

T e n o r

1. Der Antrag vom 2. April 2014 wird abgelehnt.

2. Gerichtskosten werden nicht erhoben.

Die außergerichtlichen Kosten des Verfahrens tragen die Antragsteller.

G r ü n d e

I.

Die Antragsteller begehren die Abänderung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ergangener Beschlüsse 

wegen geltend gemachter veränderter Umstände.

Die Antragsteller, Mutter und Vater mit zweien ihrer drei Kinder, Staatsangehörige der Russischen Föderation 

tschetschenischer Volkszugehörigkeit, beantragten am 3. Mai 2013 in der Republik Polen Asyl. Sie reisten  

weiter in die Bundesrepublik Deutschland und stellten dort am 15. Mai 2013 ebenfalls Asylanträge. Daraufhin 

ersuchte die Antragsgegnerin die Republik Polen am 18. Juni 2013 um Wiederaufnahme der Antragsteller.  

Hiermit erklärte sich die Republik Polen mit Schreiben vom 21. Juni 2013 einverstanden.

Mit Bescheid vom 27. Juni 2013 erklärte die Antragsgegnerin die Asylanträge der Antragsteller für unzulässig  

und ordnete deren Abschiebung nach Polen an. Für die Behandlung der Asylanträge sei Polen aufgrund des 

dort  anhängigen Asylverfahrens zuständig.  Außergewöhnliche humanitäre Gründe,  die die Bundesrepublik 

Deutschland veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht auszuüben, seien nicht ersichtlich. Deutschland sei  

verpflichtet, die Überstellung nach Polen als zuständigem Mitgliedstaat innerhalb der in der Verordnung (EG)  

Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 2003 (im Folgenden: Dublin II-VO) festgesetzten Fristen durchzu-

führen.
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Am 22. Juli 2013 erhoben die Antragsteller gegen den Bescheid vom 27. Juni 2013 Klage (Az. 17 A 2892/13).  

Zudem beantragten sie die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage (Az. 17 AE 2893/13). Das  

Verwaltungsgericht Hamburg lehnte den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage mit  

Beschluss vom 13. August 2013, auf den wegen der Einzelheiten verwiesen wird, ab.

Die  Antragsgegnerin  teilte  der  Republik  Polen  mit  Schreiben  vom  21.Oktober  2013  mit,  dass  eine  

Überstellung der Antragsteller  derzeit  nicht  möglich sei,  weil  diese untergetaucht  seien.  Die Überstellung 

erfolge spätestens bis zum 21. Dezember 2014.

Am 19. November 2013 beantragten die Antragsteller die Abänderung des Beschlusses vom 13. August 2013 

sowie die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage (Az. 17 AE 4953/13). Das Verwaltungsgericht 

Hamburg lehnte diesen Antrag mit Beschluss vom 12. Dezember 2013 ab. Die dagegen erhobene Anhörungs-

rüge wies das Verwaltungsgericht Hamburg mit Beschluss vom 8. Januar 2014 zurück. Wegen der Einzel -

heiten wird auf die Beschlüsse vom 12. Dezember 2013 und 8. Januar 2014 verwiesen.

Am 18. Februar 2014 ersuchte die Antragsgegnerin die Republik Polen unter Verweis auf das Verfahren der 

Antragsteller um Aufnahme des am ... 2013 geborenen jüngsten Kindes der Antragsteller zu 1. und 2., dessen 

Geburtsurkunde  am 28.  Januar  2014  ausgestellt  worden  war.  Die  Republik  Polen  nahm das  Aufnahme-

ersuchen mit Schreiben vom 21. Februar 2014 an. Mit Bescheid vom 24. Februar 2014 erklärte die Antrags-

gegnerin den Asylantrag des jüngsten Kindes der Antragsteller zu 1. und 2. für unzulässig und ordnete dessen 

Abschiebung nach Polen an. Polen sei für die Behandlung des Asylantrages nach Art. 20 Abs. 3 der Verord -

nung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni  2013 (im Folgenden: 

Dublin III-VO) zuständig.

Am 3. März 2014 wurde für das jüngste Kind der Antragsteller zu 1. und 2. Klage gegen den Bescheid vom  

24. Februar 2014 Klage erhoben (Az. 17 A 1003/14) und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung dieser 

Klage beantragt (Az. 17 AE 1004/14). Zur Begründung wurde im Wesentlichen auf die für die Antragsteller 

abgelaufene Überstellungsfrist verwiesen.

Am 2. April 2014 haben die Antragsteller erneut um Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes nachgesucht.  

Sie beantragen die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage unter Abänderung der Beschlüsse vom 

13.  August  2013,  12.  Dezember  2013 und 8.  Januar  2014,  hilfsweise,  die  Antragsgegnerin im Wege  der 

einstweiligen  Anordnung zu  verpflichten,  der  Ausländerbehörde  mitzuteilen,  dass  ihre  Überstellung  nach 

Polen einstweilen nicht statthaft ist. Zur Begründung tragen sie vor, die Zuständigkeit zur Durchführung des 

Asylverfahrens sei auf Deutschland übergegangen, da die sechsmonatige Überstellungsfrist abgelaufen sei.  

Die Frist sei auch aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen nicht verlängert worden. Die Behauptung der  

Antragsgegnerin, sie seien „untergetaucht“ bzw. „flüchtig“ sei ohne Halt und widerlegt.
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Mit Beschluss vom 8. April 2014 hat der Einzelrichter die Rechtssache wegen grundsätzlicher Bedeutung auf 

die Kammer übertragen.

Die  Sachakten  der  Antragsgegnerin,  die  Ausländerakten  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg  sowie  die  

Gerichtsakten zu den Verfahren 17 A 2892/13, 17 AE 2893/13, 17 AE 4953/13, 17 A 1003/14, 17 AE 1004/14, 

17 E 800/14 und 17 K 698/14 haben bei der Entscheidung vorgelegen.

II.

1. Im vorliegenden Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes entscheidet nach § 76 Abs. 4 Satz 2 AsylVfG 

die Kammer, weil der Einzelrichter die Rechtssache wegen grundsätzlicher Bedeutung mit Beschluss vom 

heutigen Tage auf die Kammer übertragen hat.

2. Der Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes vom 2. April 2014 hat weder mit dem Haupt- 

noch mit dem Hilfsantrag Erfolg.

a)  Der  auf  Abänderung  der  Beschlüsse  vom 13.  August  2013,  12.  Dezember  2013  und  8.  Januar  2014 

gerichtete Hauptantrag ist nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO unbegründet. Es liegen keine veränderten Umstände 

vor, welche die Änderung der ergangenen Beschlüsse rechtfertigen könnten.

Entgegen der Auffassung der Antragsteller ist die Zuständigkeit für die Durchführung ihres Asylverfahrens  

nicht wegen Ablaufs der Überstellungsfrist von der Republik Polen auf die Bundesrepublik Deutschland über-

gegangen. Nach Art. 20 Abs. 1 lit. d der Dublin II-VO erfolgt die Überstellung gemäß den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften des ersuchenden Mitgliedstaats, sobald dies materiell möglich ist und spätestens innerhalb  

einer Frist  von sechs Monaten nach der Annahme des Antrags auf Wiederaufnahme durch einen anderen 

Mitgliedstaat oder der Entscheidung über den Rechtsbehelf, wenn dieser aufschiebende Wirkung hat. Wird die 

Überstellung nicht innerhalb der Frist von sechs Monaten durchgeführt, so geht nach Art. 20 Abs. 2 Satz 1 der  

Dublin II-VO die Zuständigkeit auf den Mitgliedstaat über, in dem der Asylantrag eingereicht wurde. Diese  

Frist kann nach Art. 20 Abs. 2 Satz 2 der Dublin II-VO höchstens auf 18 Monate verlängert werden, wenn der  

Asylbewerber flüchtig ist.

Im Verfahren der Antragsteller wurde nach Sachaktenlage die Überstellungsfrist wirksam bis zum 21. Dezem-

ber 2014 verlängert. Aus dem Wortlaut von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 der Dublin II-VO („kann […] verlängert  

werden“) ergibt sich, dass die Fristverlängerung nicht automatisch erfolgt. Erforderlich ist hierfür nach Art. 9 

Abs.  2  Satz  1 (besser  3)  der  Kommission vom 2.  September  2003 mit  Durchführungsbestimmungen zur 

Verordnung Nr. 343/2003 (im Folgenden: Dublin II-DVO) vielmehr, dass der Mitgliedstaat,  der die Über-

stellung aus einem der in Art. 20 Abs. 2 der Dublin II-VO genannten Gründe nicht innerhalb der in Art. 20  

Abs.  1  lit.  d.  der  Dublin  II-VO vorgesehenen  regulären  Frist  von sechs  Monaten  vornehmen  kann,  den 

zuständigen Mitgliedstaat darüber vor Ablauf dieser Frist unterrichtet. Eine derartige Unterrichtung hat die 
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Antragsgegnerin der Republik Polen mit ihrem Schreiben vom 21.Oktober 2013 zukommen lassen, in dem sie 

ausgeführt hat, dass eine Überstellung der Antragsteller derzeit nicht möglich sei, weil diese untergetaucht  

seien, und die Überstellung spätestens bis zum 21. Dezember 2014 erfolge.

Es kann dahinstehen, ob die Antragsteller „flüchtig“ im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 2 der Dublin II-VO 

waren. Die einschränkenden Voraussetzungen für die Verlängerung der Überstellungsfrist berühren nämlich 

weder subjektive Rechte der zu überstellenden Asylbewerber noch vermögen sie solche zu begründen. Sie 

bezwecken  nicht  den  Schutz  der  Betroffenen,  sondern  dienen  allein  objektiven  Zwecken,  einer  (sach-)  

gerechten Verteilung der mit der Durchführung der Asylverfahren verbundenen Lasten in Abstimmung mit  

dem um Wiederaufnahme ersuchten Mitgliedstaat.

Die Dublin II-VO, in der die Kriterien und das Verfahren zur Bestimmung des für die Prüfung eines Asyl-

antrages zuständigen Mitgliedstaats festgelegt sind, beinhaltet vor allem Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

untereinander. Dies gilt auch für die Fristen in Kapitel V (Art. 17 Abs. 1, 18 Abs. 1, Abs. 6 und Abs. 7, 19 Abs.  

3 und Abs. 4,  20 Abs.  1 lit.  d und Abs.  2 der Dublin II-VO),  das das Aufnahme- und Wiederaufnahme-

verfahren zwischen den Mitgliedstaaten regelt.

Zwar sind als Reflex des Zuständigkeitsübergangs nach Art. 19 Abs. 4 Satz 1, 20 Abs. 2 Satz 1 Dublin II-VO  

ausnahmsweise auch subjektive Rechte der Asylbewerber betroffen, wenn die Überstellungsfristen nach Art.  

19 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1, 20 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 Dublin II-VO ohne Überstellung der Asylbewerber 

abgelaufen sind und der ersuchte Mitgliedstaat  nunmehr nicht  mehr zur Aufnahme bzw. Wiederaufnahme 

bereit  ist.  Denn könnten Asylbewerber  in  einer  solchen Situation die  Aufhebung eines  von der  Antrags-

gegnerin erlassenen Dublin-Bescheides gerichtlich nicht  durchsetzen,  bestände die  Gefahr,  dass  die Asyl -

anträge in keinem Mitgliedstaat materiell geprüft würden. Dies wäre weder mit dem nach Art. 18 der Charta  

der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: GRCh) gewährleisteten Asylrecht noch mit dem 

Grundsatz in Art.  3 Abs.  1 Satz 1 der Dublin II-VO, wonach die Mitgliedstaaten jeden Asylantrag eines  

Drittstaatsangehörigen materiell prüfen, vereinbar und sollte mit den Regelungen zum Zuständigkeitsübergang 

– die  im zuvor  maßgeblichen Dubliner  Übereinkommen nicht  enthalten waren – ausdrücklich vermieden  

werden (s. Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung von Kriterien und Verfahren zur Bestim-

mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist, den ein Staatsangehöriger eines 

dritten Landes in einem Mitgliedstaat gestellt hat, KOM/2001/0447 endg., Nr. 4 zu Art. 20, juris: Vermeidung 

der Kategorie sog. „refugees in orbit“).

Anders stellt es sich jedoch bei den hier in Rede stehenden Voraussetzungen für die Fristverlängerung nach 

Art. 20 Abs. 2 Satz 2 der Dublin II-VO dar. Diese einschränkenden Voraussetzungen dienen, wie eingangs 

festgestellt,  nach  dem  Wortlaut  sowie  dem  Sinn  und  Zweck  der  Vorschrift  nicht  dem  Schutz  der  zu 

überstellenden Asylbewerber, sondern den genannten öffentlichen Belangen. Bestreitet der Mitgliedstaat, der 

die Wiederaufnahme zugesagt hat, das Vorliegen eines zur Fristverlängerung berechtigenden Grundes – wie  
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hier die Republik Polen – nicht, bleiben die Rechte der Asylbewerber gewahrt. Denn es ist im Einklang mit  

Art. 18 GRCh und Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Dublin II-VO gewährleistet, dass die materielle Prüfung ihrer  

Asylanträge erfolgen wird.

Im Übrigen  sprächen  selbst  bei  Ablauf  der  Überstellungsfrist,  die  Bereitschaft  der  Republik  Polens  zur 

Wiederaufnahme der Antragsteller vorausgesetzt, der auch das Öffentliche Recht beherrschende Grundsatz 

von Treu und Glauben gegen die Annahme einer Verletzung der Antragsteller in einer subjektiven Rechts -

position. Als positivrechtliche Ausprägung dieses Grundsatzes ist der in § 162 Abs. 2 BGB zum Ausdruck  

kommende allgemeine Rechtsgedanke anzusehen. Nach § 162 Abs. 2 BGB gilt der Eintritt einer Bedingung 

als nicht erfolgt, wenn deren Eintritt von der Partei, zu deren Vorteil sie gereicht, wider Treu und Glauben 

herbeigeführt wird. So dürfte es sich bei den Antragstellern im Hinblick auf die eine Einhaltung der regulären 

Überstellungsfrist verhindernden Umstände verhalten. Nach den Angaben in den Ausländerakten der Freien 

und Hansestadt Hamburg für die Antragsteller spricht vieles dafür, dass diese ihren Mitwirkungspflichten bei 

der Beantragung einer Geburtsurkunde für das am ... 2013 geborene Kind treuwidrig nicht nachgekommen 

sind. Ohne Geburtsurkunde konnte jedoch, wie den Antragstellern zu 1. und 2. offenbar bekannt war, eine 

Überstellung des neugeborenen Kindes und damit auch der übrigen Antragsteller nicht erfolgen. Die Antrag-

steller wurden seitens des Einwohnerzentralamts der Freien und Hansestadt Hamburg wiederholt – so sind  

Aufforderungen vom 17. Juli 2013, 19. August 2013, 23. September 2013, 1. Oktober 2013, 7. November 

2013  und  19.  November  2013  dokumentiert  –  aufgefordert,  eine  Geburtsurkunde  zu  beantragen.  Diesen 

Aufforderungen sind sie indes nicht nachgekommen. Der Antragsteller zu 1. äußerte ausweislich eines Akten-

vermerks vom 19. November 2013 gegenüber dem Dolmetscher Herrn G. sogar, dass er die Geburtsurkunde  

für das Kind nicht vorlegen werde, da die Familie sonst abgeschoben würde. Eine Geburtsurkunde wurde erst 

am 28. Januar 2014 auf Antrag des Einwohnerzentralamts der Freien und Hansestadt Hamburg ausgestellt, 

nachdem dieses die Pässe und Eheurkunde der Antragsteller zu 1. und 2. aus Polen angefordert und deren  

Übersetzung veranlasst hatte.

b) Der auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO gerichtete Hilfsantrag - Verpflich -

tung der Antragsgegnerin,  der Ausländerbehörde mitzuteilen, dass die Überstellung der Antragsteller nach 

Polen einstweiligen nicht statthaft ist - ist bereits unzulässig. Dies ergibt sich aus § 123 Abs. 5 VwGO. Danach  

gelten die Vorschriften des § 123 Abs. 1 bis 3 VwGO nicht für die Fälle des § 80 VwGO. Hier aber liegt ein  

solcher Fall vor. Das Rechtsschutzbegehren der Antragsteller ist nach § 80 Abs. 7 Satz 2 VwGO zu beurteilen.

III.

Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 83 b AsylVfG, 154 Abs. 1 VwGO.
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